
,
~

~

~

~

I

1

l
~

~...:'-.

I

,

I

f
f

I
1

\ (

2 0 288/03

LANDGEIDCHTBOCHUM

BESCHLUSS

In Sachen

des He

Antragstellers,

Verfahrens bevollmächtigte: Luther Menold Rechtsanwaltsgesellschaft

mbH.ABC-Str.5, 44787 Bochum 03170524/62

gegen

den Heffil

Antragsgegner,

wird im Wege der einstweiligen Verfügung,deren Voraussetzungen von dem Antrag-

steller dargetan und glaubhaft gemacht worden sind, wegen Dringlichkeitdes Falles

ohne vorherige mündliche Verhandlung gemäß §§ 935, 940 ZPO angeordnet:

1. Dem Antragsgegner wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu

250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft untersagt, die nachfol-

gend benannten Mitarbeiter

1.1 Maike~

1.2 Ursula t8f
1.3 Monika

1.4 Marion~

1.5Claudja~

..

1.6 Brigitte
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1.7 Heike"

1.8 Sabrina~

1.9 Wiebke_,

1.10 Heike

1.11Anke---,
1.12 Sabrina_,

1.13 Jens~

1.14 Tanja - ('"

1.15Anja'lll ~

1.16 Sandra~,

1.17Iri~,

1.18 Daniela-

1.19Stephanie-..,
ab dem 01.03.2003 ausschließlich im eigenen Namen zu beschäftigen und anzuwei-

sen, ab dem 01.03.2003 nur noch für den Antragsgegner und nicht mehr für den An '

tragsteIler tätig zu sein.

2. DemAntragsgegner wird bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 2

ersatzweise Zwangshaft, oder Zwangshaft angewiesen, dem Antragstelle&iie Perso-

nalakten der im Antrag zu Ziff.1. genannten Mitarbeiterzugänglich zu ~chen.

3. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.

~
1

~4
- ) 4. Der Streitwert wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Bochum, 27.02.2003

Landgericht, 2. Zivilkammer

Or. van den Hövel Niehus
. . RichterinVorsitzender Richter am

Landgericht

Or. Nowak

Richter am Landgericht

~
Justizs~tann
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle


